
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 2 

Kurztitel 

Wasserrechtsgesetz 1959 

Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 215/1959 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 123/2006 

§/Artikel/Anlage 

§ 55i 

Inkrafttretensdatum 

27.07.2006 

Außerkrafttretensdatum 

30.03.2011 

Text 

Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Erstellung von Nationalen 

Gewässerbewirtschaftungsplänen 

§ 55i. (1) Zum Zweck der aktiven Beteiligung aller interessierter Stellen, insbesondere bei der Aufstellung, 
Überprüfung und Aktualisierung der Nationalen Gewässerbewirtschaftungspläne für die jeweiligen 
Flusseinzugsgebiete beziehungsweise Planungsräume, sind die in Abs. 4 Z 1 bis 3 angeführten Unterlagen 
spätestens zu den in diesen Ziffern angeführten Terminen einerseits den bekannten berührten Stellen, das sind 
insbesondere die in § 108 genannten betroffenen Amtsstellen, zur Stellungnahme zu übermitteln und andererseits 
im Wasserinformationssystem Austria sowie beim Landeshauptmann jenes Landes, das hiervon berührt wird, zur 
öffentlichen Einsicht und Stellungnahme aufzulegen beziehungsweise im Internet zur Verfügung zu stellen. Die 
Tatsache der Auflage ist im Amtsblatt zur Wiener Zeitung oder im Anzeigenteil einer allgemein verbreiteten 
Tageszeitung, in amtlichen Publikationen sowie im Internet mit dem Hinweis auf die schriftliche 
Stellungnahmemöglichkeit für jedermann unter Angabe der jeweiligen Fristen zu veröffentlichen. Eingegangene 
Stellungnahmen werden im Internet veröffentlicht. 

(2) Die Möglichkeit zur Stellungnahme besteht innerhalb einer Frist von sechs Monaten ab 
Veröffentlichung und hat in schriftlicher Form zu erfolgen. Stellungnahmen, Ergebnisse von 
grenzüberschreitenden Konsultationen (Abs. 6) sowie die Planungsgrundlagen einschließlich des 
Umweltberichtes sind bei der Ausarbeitung und vor der Erlassung des Planes zu berücksichtigen. 

(3) Auf Antrag ist auch Zugang zu jenen Hintergrunddokumenten und Hintergrundinformationen zu 
gewähren, die als Grundlage für die Erstellung des Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplanentwurfes 
herangezogen wurden. 

(4) Entsprechend Abs. 1 sind folgende Unterlagen zu veröffentlichen: 

 1. Zeitplan und Arbeitsprogramm für die Aufstellung des Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplanes 
(§ 55c) spätestens drei Jahre vor Beginn des Zeitraumes (22. Dezember 2004 für den ersten Plan), auf 
den sich der Nationale Gewässerbewirtschaftungsplan (§ 55c) bezieht, einschließlich einer Erklärung 
über die zu treffenden Anhörungsmaßnahmen; 

 2. ein vorläufiger Überblick über die für die Flussgebietseinheit (Planungsraum) festgestellten wichtigen 
Wasserbewirtschaftungsfragen, spätestens zwei Jahre vor Beginn des Zeitraumes (22. Dezember 2006 
für den ersten Plan), auf den sich der jeweilige Nationale Gewässerbewirtschaftungsplan (§ 55c) 
bezieht; 

 3. Entwürfe des Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplanes (§ 55c) für die Flussgebietseinheit 
beziehungsweise den Planungsraum, spätestens ein Jahr vor Beginn des Zeitraumes (22. Dezember 2008 
für den ersten Plan), auf den sich der jeweilige Nationale Gewässerbewirtschaftungsplan (§ 55c) 
bezieht. 

(5) Den Entwürfen des Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplanes (§ 55c) ist, soweit der Plan diese 
Informationen nicht ohnedies enthält, ein Umweltbericht sowie eine Darstellung der Durchführung 
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grenzüberschreitender Konsultationen (Abs. 6) anzuschließen. Der Umweltbericht hat die voraussichtlichen 
erheblichen Auswirkungen, die die Durchführung des Planes auf die Umwelt hat, sowie vernünftige 
Alternativen, die die Ziele und den geografischen Anwendungsbereich des Planes berücksichtigen, darzustellen 
und zu bewerten. Er hat unter Berücksichtigung des Detaillierungsgrades, der Stellung im Entscheidungsprozess 
und unter Heranziehung aller verfügbaren relevanten Informationen über Umweltauswirkungen insbesondere 
folgende Informationen zu enthalten: 

 1. Kurzdarstellung des Inhaltes und der wichtigsten Ziele sowie der Beziehung zu anderen relevanten 
Plänen und Programmen; 

 2. relevante Aspekte des IST-Zustandes und dessen voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung 
des Planes; 

 3. die Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden; 

 4. alle derzeit für den Plan relevanten Umweltprobleme, insbesondere ausgewiesene Schutzgebiete gemäß 
§ 59b; 

 5. internationale und nationale Umwelt(schutz)ziele, die für den Plan von Bedeutung sind sowie deren 
Berücksichtigung bei der Planausarbeitung; 

 6. voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen, einschließlich Auswirkungen auf die in § 105 
genannten Aspekte und deren Wechselbeziehung; 

 7. geplante Maßnahmen, um gegebenenfalls mit der Planung verbundene erhebliche negative 
Umweltauswirkungen zu verhindern, zu minimieren oder soweit wie möglich auszugleichen; 

 8. eine Kurzdarstellung der Alternativenprüfung, insbesondere der Gründe für die Wahl der geprüften 
Alternativen, eine Darstellung des Verfahrens sowie gegebenenfalls damit verbundener Schwierigkeiten 
bei der Informationszusammenstellung; 

 9. eine Beschreibung geplanter Überwachungsmaßnahmen für die Programme; 

 10. eine nichttechnische Zusammenfassung der in den Ziffern 1 bis 9 beschriebenen Informationen. 

(6) Entsprechend § 55c Abs. 3 sind Entwürfe für Nationale Gewässerbewirtschaftungspläne (§ 55c), soweit 
sie voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt eines anderen Mitgliedstaates haben können, mit 
diesem Staat zu koordinieren (Abs. 4 Z 3). Hierfür ist eine Kopie des relevanten Planentwurfes einschließlich 
des entsprechenden Umweltberichtes vor seiner endgültigen Erlassung dem voraussichtlich erheblich 
betroffenen Mitgliedstaat zu übermitteln. Eine Übermittlung hat auch auf Ersuchen eines voraussichtlich 
erheblich betroffenen Mitgliedstaates zu erfolgen. Nach Erhalt der Unterlagen teilt der voraussichtlich erheblich 
betroffene Mitgliedstaat mit, ob er vor der endgültigen Erlassung des Planes (weitergehende) Konsultationen 
über die mit der Durchführung des Planes verbundenen voraussichtlich grenzüberschreitenden Auswirkungen 
und deren Hintanhaltung aufnehmen möchte. 

(7) Derartige Konsultationen sind grundsätzlich im Wege bestehender Gewässerschutzkommissionen 
durchzuführen. Dabei sind Einzelheiten, insbesondere die Einbeziehung betroffener Behörden, eine angemessene 
Stellungnahmemöglichkeit der vom Plan voraussichtlich betroffenen Öffentlichkeit sowie angemessene Fristen 
für die Dauer des Konsultationsverfahrens zu vereinbaren. Werden im Rahmen der Planerstellung in einem Staat 
gemäß Abs. 6 letzter Satz von diesem Staat Unterlagen über Umweltauswirkungen in Österreich übermittelt, so 
sind diese nach den Bestimmungen über die Auflagefrist dieses Staates entsprechend Abs. 1 zur Stellungnahme 
aufzulegen. Eingelangte Stellungnahmen und auf Ersuchen des anderen Staates auch Informationen über die 
möglicherweise betroffene Umwelt sind dem Plan erstellenden Staat zu übermitteln. 

(8) Die Verpflichtungen der Absätze 6 und 7 gelten gegenüber allen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union sowie jenen Staaten, die eine Verpflichtung zur Umsetzung der Richtlinien 2001/42/EG sowie 
2000/60/EG eingegangen sind und diese erfüllt haben. 


